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(54) Berechtigung zum Öffnen eines Aufnahmefachs eines unbemannten Fahrzeugs

(57) Es wird unter anderem offenbart ein Verfahren
zum Prüfen der Berechtigung zum Öffnen eines Aufnah-
mefachs (30) eines unbemannten Fahrzeugs (3), das
Verfahren umfassend:
- Erhalten (301) einer Anforderung zum Öffnen des Auf-
nahmefachs (30) des unbemannten Fahrzeugs (3) und
einer ersten Berechtigungsnachweisinformation;
- Erfassen (302-303) einer Position des unbemannten
Fahrzeugs (3) und zumindest eines von der Position des
unbemannten Fahrzeugs (3) abhängigen Umweltpara-
meters;
- Prüfen (304) der Berechtigung der Anforderung zum
Öffnen des Aufnahmefachs (30) des unbemannten Fahr-
zeugs (3) in Abhängigkeit von der erhaltenen ersten Be-
rechtigungsnachweisinformation, der erfassten Position
des unbemannten Fahrzeugs (3) und dem erfassten Um-
weltparameter; und
- Öffnen und/oder Bewirken des Öffnens (306) des Auf-
nahmefachs (30) des unbemannten Fahrzeugs (3) nur
dann, wenn das Prüfen ergibt, dass die Anforderung zum
Öffnen des Aufnahmefachs (30) des unbemannten Fahr-
zeugs (3) berechtigt ist.
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